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Objektblatt

07 Kanton Nidwalden

07.31 Militärflugplatz Buochs

Hauptzweck: 
Sleeping Base (grundsätzlich 
keine militäraviatische Nutzung 
in normaler Lage)

Belegungsdauer:
0 - 6 Wochen

Belegungsperiode:
ganzjährig

Betroffene nationale Schutzobjekte
-

Grundeigentümer (Perimeter):
Bund, Dritte

Standortgemeinden: 

Gemeinden mit 
Hindernisbegrenzung:

Buochs, Ennetbürgen, Stans

Buochs, Ennetbürgen, Ennetmoos, 
Stans, Stansstad

Karten-Nr.:
73

Dokumentation:
Hindernisbegrenzungskataster (April 2007)

Militärische Flugbewegungen

Beschluss:
Nutzung des Militärflugplatzes Buochs gemäss Objektblatt mit Kartenbeilage als sog. «Sleeping 
Base» (Festsetzung).

Erläuterungen:
Der Militärflugplatz Buochs verbleibt als «Sleeping Base» im Kernbestand. «Sleeping Base» bedeutet, 
dass der Flugplatz militäraviatisch grundsätzlich nur noch im Eventualfall, das heisst in einem 
Krisenfall in der ausserordentlichen Lage genutzt wird. Das VBS behält einen Teil der Infrastrukturen, 
unterhält diese jedoch nur noch minimal. Der Flugplatz soll für punktuelle Operationen mit 
Propellerflugzeugen (inkl. Aufklärungsdrohnensystem ADS) und Helikoptern innerhalb von 6 Monaten, 
für ein bis dreiwöchige Operationen (Wiederholungskurse) mit Kampfjets, Propellerflugzeugen und 
Helikoptern innerhalb von 24 Monaten und als operationeller Luftwaffenstützpunkt für Jeteinsätze 
inklusive der Kaverne innert 36 Monaten reaktiviert werden können.
Die obenstehende Definition der «Sleeping Base» sowie der militärische Flugplatzperimeter befinden 
sich in Überprüfung, insbesondere im Hinblick auf eine Ausdehnung bzw. eine Aufhebung der 
bisherigen Reaktivierungsfristen.
Sporadisch können in Zukunft noch Flüge mit Helikoptern und Propellerflugzeugen (inkl. ADS) 
stattfinden. Zudem sind vereinzelte Werkflüge mit militärischen Kampf- und Schulflugzeugen (Jets)
möglich, die von der RUAG liquidiert und dazu in Buochs zwischengelagert werden. Deshalb sind in 
der Lärmberechnung für den zivilaviatischen Betrieb insgesamt 1'700 militärische Flugbewegungen 
eingerechnet. Im Sachplan Militär wird somit keine Lärmkurve festgelegt.
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Der Flugplatz wird seit 1946 zivil mitbenutzt. Zivile Flugplatzhalterin ist die Airport Buochs AG, 
Hauptnutzer ist die Pilatus Flugzeugwerke AG. Die zivile Mitbenutzung ist im Rahmen des SIL, 
Objektblatt Flugplatz Buochs geregelt: Zivile Flüge im Zusammenhang mit den Entwicklungs- und 
Unterhaltsarbeiten der Pilatus Flugzeugwerke und der RUAG sowie durch den Motor- und 
Segelflugsport, potenziell 25'000 zivile Flugbewegungen pro Jahr.
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